
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen 

Stand: 01.06.2023 

Guliver Demografie Sicherheit 

a.) Zusammenfassung:  

 
Der Investmentfonds Guliver Demografie Sicherheit wird als Finanzprodukt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen 

nach Artikel 8 der Offenlegungsverordnung ((EU) 2019/2088) klassifiziert. 

Es werden ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt 

werden, enthält es einen Mindestanteil von 5% an nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind. 

Soweit es sich bei einem Teil dieser Anlagen um „nachhaltige Investitionen im Sinne der Taxonomie- und 

Offenlegungsverordnung“ handelt, wird deren prozentualer Mindestanteil in dieser Anlage entsprechend 

ausgewiesen. Im Einzelnen werden folgende ökologische bzw. soziale Merkmale beworben: 

Die Emittenten und Vermögensgegenstände für mindestens 75% des Sondervermögens werden anhand von 

Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt, d.h. nur solche Vermögensgegenstände werden ausgewählt, die sich in 

ihrem Handeln als nachhaltig orientierter Akteur mit positivem Impact im Rahmen einer Best-in-class-Analyse 

darstellen. Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Ziel-Investmentfonds berücksichtigt 

werden. Hierzu müssen die Vermögensgegenstände über ein ESG-Rating von AAA bis BBB eines unabhängigen 

Researchanbieters verfügen. 

- Ausgeschlossen sind Wertpapiere von Emittenten, die gegen die Ziele des UN Global Compact verstoßen 

oder 5%oder mehr ihres Gesamtumsatzes mit der Produktion, dem Vertrieb, dem Einzelhandel, der 

Lieferung und der Lizenzvergabe von Tabakerzeugnissen erzielen.  

- Gleiches gilt für Emittenten, die 5% oder mehr ihres Umsatzes mit der Produktion, dem Vertrieb und der 

(Zu-)Lieferung von alkoholbezogenen Produkten oder glücksspielbezogenen Tätigkeiten generieren.  

- Ausgeschlossen sind auch Investitionen in Wertpapiere von Emittenten, die 5% oder mehr ihres Umsatzes 

aus der Produktion, dem Vertrieb und dem Einzelhandel von pornografischen Erzeugnissen generieren 

oder als Produzenten von Schlüsselkomponenten an der Herstellung oder dem Vertrieb international 

geächteter Waffen, nuklearer Sprengköpfe oder Raketen beteiligt sind.   

- Gleiches gilt für die Produktion und den Vertrieb von zivilen Feuerwaffen sowie von ausschließlich oder 

signifikant modifiziert für die Verwendung in Atomwaffen vorgesehenen Komponenten.  

- Sodann sind alle Emittenten und Portfoliounternehmen von Investitionen ausgenommen, die mehr als 

5% ihres Jahresumsatzes durch die Produktion konventioneller Waffen und Komponenten generieren, 

oder mehr als 15% ihres Gesamtumsatzes mit Waffensystemen, Komponenten, Unterstützungssystemen 

und Dienstleistungen erwirtschaften.  

- Investitionen in Emittenten, die 5% oder mehr ihres Umsatzes im Bereich der Gentechnikforschung 

erwirtschaften, können ebenfalls nicht Gegenstand von Investitionen werden.  

- Zudem unterliegen alle Emittenten einem Ausschluss, die 5% oder mehr ihrer Gesamtenergieerzeugung 

durch Atomenergie abdecken oder im jeweiligen Geschäftsjahr 5% oder mehr ihrer installierten Kapazität 

auf Kernenergie zurückführen.  

- Der Ausschluss findet auch Anwendung auf Vermögensgegenstände von Emittenten, die 15% oder mehr 

ihrer Gesamteinnahmen aus Kernenergieaktivitäten beziehen.  

- Weitergehend sind Investitionen in Vermögensgegenstände von Emittenten ausgeschlossen, die Teile 

ihres Umsatzes durch den Abbau von Kraftwerkskohle und/oder deren Verkauf erzielen.  

- Gleiches gilt, wenn 5% oder mehr des Umsatzes aus der Verstromung von Kraftwerkskohle resultiert.  

- Von Investitionen ausgeschlossen sind zudem Emittenten, die mehr als 10% ihres Umsatzes aus der 

Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz von fossilen Brennstoffen (exklusive Gas) oder aus der 

Förderung von Kohle und Erdöl, sowie aus dem Anbau, der Exploration und Dienstleistungen für Ölsand, 

und Ölschiefer (einschließlich Schiefergas, Schieferöl, Kohleflözgas und Kohleflözmethan) generieren. 

 



b.) „Kein nachhaltiges Investitionsziel“ 

 
Es werden ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt 

werden, enthält es einen Mindestanteil von 5%  an nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind. 

 

c.) „Ökologische oder soziale Merkmale des Finanzprodukts“ 

 
Soweit es sich bei einem Teil dieser Anlagen um „nachhaltige Investitionen im Sinne der Taxonomie- und 

Offenlegungsverordnung“ handelt, wird deren prozentualer Mindestanteil in dieser Anlage entsprechend ausgewiesen. 

Im Einzelnen werden folgende ökologische bzw. soziale Merkmale beworben:  

Die Emittenten und Vermögensgegenstände für mindestens 75% des Sondervermögens werden anhand von 

Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt, d.h. nur solche Vermögensgegenstände werden ausgewählt, die sich in ihrem 

Handeln als nachhaltig orientierter Akteur mit positivem Impact im Rahmen einer Best-in-class-Analyse darstellen. Dabei 

können die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Ziel-Investmentfonds berücksichtigt werden. Hierzu müssen die 

Vermögensgegenstände über ein ESG-Rating von AAA bis BBB eines unabhängigen Researchanbieters verfügen. 

- Ausgeschlossen sind Wertpapiere von Emittenten, die gegen die Ziele des UN Global Compact verstoßen oder 

5%oder mehr ihres Gesamtumsatzes mit der Produktion, dem Vertrieb, dem Einzelhandel, der Lieferung und der 

Lizenzvergabe von Tabakerzeugnissen erzielen.  

- Gleiches gilt für Emittenten, die 5% oder mehr ihres Umsatzes mit der Produktion, dem Vertrieb und der (Zu-

)Lieferung von alkoholbezogenen Produkten oder glücksspielbezogenen Tätigkeiten generieren.  

- Ausgeschlossen sind auch Investitionen in Wertpapiere von Emittenten, die 5% oder mehr ihres Umsatzes aus der 

Produktion, dem Vertrieb und dem Einzelhandel von pornografischen Erzeugnissen generieren oder als Produzenten 

von Schlüsselkomponenten an der Herstellung oder dem Vertrieb international geächteter Waffen, nuklearer 

Sprengköpfe oder Raketen beteiligt sind.   

- Gleiches gilt für die Produktion und den Vertrieb von zivilen Feuerwaffen sowie von ausschließlich oder signifikant 

modifiziert für die Verwendung in Atomwaffen vorgesehenen Komponenten.  

- Sodann sind alle Emittenten und Portfoliounternehmen von Investitionen ausgenommen, die mehr als 5% ihres 

Jahresumsatzes durch die Produktion konventioneller Waffen und Komponenten generieren, oder mehr als 15% ihres 

Gesamtumsatzes mit Waffensystemen, Komponenten, Unterstützungssystemen und Dienstleistungen 

erwirtschaften.  

- Investitionen in Emittenten, die 5% oder mehr ihres Umsatzes im Bereich der Gentechnikforschung erwirtschaften, 

können ebenfalls nicht Gegenstand von Investitionen werden.  

- Zudem unterliegen alle Emittenten einem Ausschluss, die 5% oder mehr ihrer Gesamtenergieerzeugung durch 

Atomenergie abdecken oder im jeweiligen Geschäftsjahr 5% oder mehr ihrer installierten Kapazität auf Kernenergie 

zurückführen.  

- Der Ausschluss findet auch Anwendung auf Vermögensgegenstände von Emittenten, die 15% oder mehr ihrer 

Gesamteinnahmen aus Kernenergieaktivitäten beziehen.  

- Weitergehend sind Investitionen in Vermögensgegenstände von Emittenten ausgeschlossen, die Teile ihres Umsatzes 

durch den Abbau von Kraftwerkskohle und/oder deren Verkauf erzielen.  

- Gleiches gilt, wenn 5% oder mehr des Umsatzes aus der Verstromung von Kraftwerkskohle resultiert.  

- Von Investitionen ausgeschlossen sind zudem Emittenten, die mehr als 10% ihres Umsatzes aus der 

Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz von fossilen Brennstoffen (exklusive Gas) oder aus der Förderung von 

Kohle und Erdöl, sowie aus dem Anbau, der Exploration und Dienstleistungen für Ölsand, und Ölschiefer 

(einschließlich Schiefergas, Schieferöl, Kohleflözgas und Kohleflözmethan) generieren.  
 

d.) „Anlagestrategie“ 

 
Emittenten und Vermögensgegenstände werden für mindestens 75% des Sondervermögens anhand von 

Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt, d.h. nur solche Vermögensgegenstände werden ausgewählt, die sich in ihrem 

Handeln als nachhaltig orientierter Akteur mit positivem Impact im Rahmen einer Best-in-class-Analyse darstellen. Dabei 

können die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Ziel-Investmentfonds berücksichtigt werden. Hierzu müssen die 

Vermögensgegenstände über ein ESG-Rating von AAA bis BBB eines unabhängigen Researchanbieters verfügen. Guliver 

Demografie Sicherheit richtet sich an Anleger, die das Ziel der allgemeinen Vermögensbildung/Vermögensoptimierung 

verfolgen und einen mittelfristigen Anlagehorizont von mindestens 3 bis 5 Jahren haben. Der Fonds richtet sich an Anleger 

mit Basiskenntnissen und/oder Erfahrungen mit Finanzprodukten. Der potentielle Anleger sollte in der Lage sein, 

erhebliche Wertschwankungen und deutliche Verluste zu tragen und legt keinen Wert auf einen Kapitalschutz. Die 

Gesellschaft bezieht im Rahmen ihres Investmentprozesses alle relevanten finanziellen Risiken in ihre 



Anlageentscheidungen für dieses Sondervermögen mit ein und bewertet diese fortlaufend. Dabei werden auch alle 

relevanten Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt, die wesentliche negative Auswirkungen auf die Rendite einer Investition 

haben können, sowie die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einer Anlageentscheidung auf Nachhaltigkeitsfaktoren.  
 

e.) „Aufteilung der Investitionen“ 
 

Die Emittenten und Vermögensgegenstände für mindestens 75% des Sondervermögens werden anhand von 

Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt. Darin enthalten enthält der Fonds  einen Mindestanteil von 5%  an nachhaltigen 

Investitionen mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind. 

 

f.) „Überwachung der ökologischen oder sozialen Merkmale“ 

 
Folgende Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen 

Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen: 

Die Vermögensgegenstände müssen über ein ESG-Rating von AAA bis BBB eines unabhängigen Researchanbieters 

verfügen. Ausgeschlossen sind Wertpapiere von Emittenten, die gegen die Ziele des UN Global Compact verstoßen oder 

5% oder mehr ihres Gesamtumsatzes mit der Produktion, dem Vertrieb, dem Einzelhandel, der Lieferung und der 

Lizenzvergabe von Tabakerzeugnissen erzielen. Gleiches gilt für Emittenten, die 5% oder mehr ihres Umsatzes mit der 

Produktion, dem Vertrieb und der (Zu-)Lieferung von alkoholbezogenen Produkten oder glücksspielbezogenen Tätigkeiten 

generieren. Ausgeschlossen sind auch Investitionen in Wertpapiere von Emittenten, die 5% oder mehr ihres Umsatzes aus 

der Produktion, dem Vertrieb und dem Einzelhandel von pornografischen Erzeugnissen generieren oder als Produzenten 

von Schlüsselkomponenten an der Herstellung oder dem Vertrieb international geächteter Waffen, nuklearer Sprengköpfe 

oder Raketen beteiligt sind.  Gleiches gilt für die Produktion und den Vertrieb von zivilen Feuerwaffen sowie von 

ausschließlich oder signifikant modifiziert für die Verwendung in Atomwaffen vorgesehenen Komponenten. Sodann sind 

alle Emittenten und Portfoliounternehmen von Investitionen ausgenommen, die mehr als 5% ihres Jahresumsatzes durch 

die Produktion konventioneller Waffen und Komponenten generieren, oder mehr als 15% ihres Gesamtumsatzes mit 

Waffensystemen, Komponenten, Unterstützungssystemen und Dienstleistungen erwirtschaften. Investitionen in 

Emittenten, die 5% oder mehr ihres Umsatzes im Bereich der Gentechnikforschung erwirtschaften, können ebenfalls nicht 

Gegenstand von Investitionen werden. Zudem unterliegen alle Emittenten einem Ausschluss, die 5% oder mehr ihrer 

Gesamtenergieerzeugung durch Atomenergie abdecken oder im jeweiligen Geschäftsjahr 5% oder mehr ihrer installierten 

Kapazität auf Kernenergie zurückführen. Der Ausschluss findet auch Anwendung auf Vermögensgegenstände von 

Emittenten, die 15% oder mehr ihrer Gesamteinnahmen aus Kernenergieaktivitäten beziehen. Weitergehend sind 

Investitionen in Vermögensgegenstände von Emittenten ausgeschlossen, die Teile ihres Umsatzes durch den Abbau von 

Kraftwerkskohle und/oder deren Verkauf erzielen. Gleiches gilt, wenn 5% oder mehr des Umsatzes aus der Verstromung 

von Kraftwerkskohle resultiert. Von Investitionen ausgeschlossen sind zudem Emittenten, die mehr als 10% ihres Umsatzes 

aus der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz von fossilen Brennstoffen (exklusive Gas) oder aus der Förderung 

von Kohle und Erdöl, sowie aus dem Anbau, der Exploration und Dienstleistungen für Ölsand, und Ölschiefer 

(einschließlich Schiefergas, Schieferöl, Kohleflözgas und Kohleflözmethan) generieren.  

Das Finanzprodukt plant die Erzielung eines Anteils an nachhaltigen Investitionen von mindestens 5%.  Die getätigten 

nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts tragen zu keinem Umweltziel gemäß Taxonomie-Verordnung ((EU) 

2020/852) bei. 

Zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen ökologischer oder sozialer nachhaltiger Anlageziele durch die 

nachhaltigen Investitionen, werden die durch einen renommierten  

Anbieter von Nachhaltigkeitsresearch verfügbaren Daten in Bezug auf die Nachhaltigkeitsfaktoren laufend überwacht und 

ausgewertet. 

 

g.) „Methoden“ 
 

So werden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt: 

Bei den Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impact (PAI)) handelt es 

sich um 18 verpflichtende Kennzahlen aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Gute Unternehmensführung sowie 46 

weiteren freiwilligen, vordefinierten Indikatoren, die nachteilige Auswirkungen des Finanzproduktes auf Umwelt und 

Gesellschaft abbilden sollen. Die verpflichtenden Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren 

werden sehr gut durch die Einhaltung internationaler Normen repräsentiert. So werden Themen wie Biodiversität, 

Energieverbrauch, Wasserverschmutzung (Umwelt), Einhaltung und Förderung von Menschenrechten, Beachtung von 

Arbeitsnormen wie z.B. faire Bezahlung   und gute Unternehmensführung durch Beachtung der UN Global Compact Regeln 

und eines Kontroversenscreenings eines externen ESG-Datenanbieters, die speziell auf die Themengebiete der 



nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gerichtet sind, geprüft. Weitergehende Arbeitsnormen stellt der 

Kriterienkatalog der Internationalen Arbeiterorganisation (ILO) zur Verfügung. Bei den Methoden zur Analyse von guter 

Unternehmensführung werden häufig Werte (sogenannte „Scores“ bzw. „Flags“) aus mehreren Kriterien gebildet, wobei 

jeder Einzelwert keine schlechte Beurteilung aufweisen darf. 

Die nachhaltigen Investitionen sind im Einklang mit den 10 Prinzipien des UN-Global Compact. Die OECD-Leitsätzen für 

multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte werden 

u.a. über die Nachhaltigkeitsfaktoren Wasser, Abfall, Biodiversität, Soziales und Beschäftigung berücksichtigt. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem 

taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind 

spezifische EU-Kriterien beigefügt.  

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen” findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde 

liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten 

berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen 

nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.  

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impact (PAI)) werden durch 

eine Nachhaltigkeitsanalyse berücksichtigt. Dabei wird überprüft, inwieweit Investitionen negative Auswirkungen auf die 

PAI haben können. Die Ergebnisse, welche die ökologische und soziale Leistung eines Wertpapieremittenten sowie dessen 

Corporate Governance (sogenannte ESG-Kriterien für die entsprechende englische Bezeichnung Environmental, Social und 

Governance) umfassen, werden systematisch im gesamten Investmentprozess berücksichtigt und dokumentiert. Diese 

ESG-Analyse basiert sowohl auf umfangreichen Nachhaltigkeitsdaten marktführender, externer ESG-Datenanbieter, 

allgemeinen Screeningkriterien sowie einer Überwachung der Verletzung globaler Normen (z.B. UNGC, ILO) als auch 

weiteren Screeningkriterien (z.B. Jahresberichte, Nachhaltigkeitsberichte, Ad-Hoc-Mitteilungen etc.) von 

Normverletzungen. Die Ergebnisse der Prüfung werden jährlich im Rahmen des Jahresberichts des Fonds (erstmalig in 

2023) veröffentlicht. 

 

h.) „Datenquellen und -verarbeitung“ 

Die Daten des ESG-Regelwerks zur Erreichung der beworbenen ökologischen und sozialen Ziele basiert vorrangig auf der 

Verwendung von Daten des Nachhaltigkeitsdatenversorger MSCI ESG Research LLC oder ähnliche anerkannte Analysten.  

Bei MSCI ESG Research LLC handelt es sich um einen global führenden Anbieter von Nachhaltigkeitsanalysen und Ratings 

im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG), dessen integrierte Daten-Infrastruktur eine Verknüpfung 

des ESG-Research mit einer Vielzahl an Wertpapieren erlaubt. 

i.) „Beschränkungen hinsichtlich der Methoden und Daten“ 
 

Die Daten von MSCI ESG Reserche LLC sind umfangreich aber nicht für alle Wertpapiere verfügbar. Wertpapiere, für die 

keine Daten verfügbar sind, werden zu maximal 25% in das Fondsvermögens aufgenommen. Für die verwendeten Daten 

können keine Garantien auf Richtigkeit und Vollständigkeit gegeben werden.  

 

j.) Sorgfaltspflicht“ 
 

Alle verwendeten Daten und Auswahlprozesse innerhalb der Anlageberatung werden durch Vier-Augen-Prinzip 

gewährleistet, um einer weitgehenden Sorgfaltspflich nachzukommen. Die Auswertungen werden monatlich 

dokumentiert. 

 

k.) „Mitwirkungspolitik“ 
 

Unternehmensführung der Unternehmen, in die investiert wird: 

Die Bewertung der guten Unternehmensführung eines Unternehmens erfolgt anhand der unbedingten Einhaltung aller 

10 Prinzipien der UN Global Compact, der OECD Richtlinie für multinationale Unternehmen und des Kriterienkataloges 

der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO). Die Einhaltung wird anhand der Daten eines renommierten ESG-

Datenanbieters geprüft. Es wird nur in Titel investiert, die entsprechende Kriterien des ESG-Datenanbieters erfüllen, um 

die Bewertung "pass" zu erhalten. 
 

 



l.) „Bestimmter Referenzwert“ soweit ein Index als Referenzwert für die mit dem Finanzprodukt 

beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wurde. 
 

Referenzwert: 

Für dieses Finanzprodukt wurde kein Index als Referenzwert für die beworbenen ökologischen und/oder sozialen 

Merkmale bestimmt. 

 

 

 

 


